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RS OGH 1972/1/9 3Ob120/72
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.01.1972

Norm

ABGB §7

ABGB §167 b

Rechtssatz

Als Kosten der Entbindung iS des § 167 ABGB sind, zumal diese Vorschrift wegen ihres Ausnahmecharakters nicht

ausdehnend ausgelegt werden darf, nur Aufwendungen für die Mutter zu verstehen, die mit dem Geburtsvorgang

selbst und mit allenfalls deraus entstandenen gesundheitlichen Komplikationen der Mutter unmittelbar

zusammenhängen ( SZ 28/97 ua ). Dazu gehören jedoch nicht Ausgaben für das Kind. Diese werden gegebenenfalls von

seinem Anspruch auf Unterhalt nach § 166 ABGB erfaßt.
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